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Im Rahmen einer Mediation können von Seiten der 
MediandInnen sehr viele unterschiedliche Themen 
zur Sprache kommen. Es besteht die Möglichkeit, 
dass es sich dabei auch um strafrechtlich relevante 
Delikte handelt, etwa Sachbeschädigungen bei Nach-
barschaftskonfl ikten, Beleidigungen in der Familie 
oder betrügerische Handlungen im Wirtschaftsleben.

Sollten diese Fälle gerichtsanhängig werden, sind jene 
Informationen für Beweiszwecke im Strafverfahren von 
großem Interesse, die eingetragene MediatorInnen in 
einer Zivilrechtsmediation von den parteien erhalten 
haben. Grundsätzlich sind alle ZeugInnen gemäß § 154 
Abs 2 StPO verpfl ichtet, vor einem Strafgericht richtig 
und vollständig auszusagen. Wären auch eingetragene 
MediatorInnen zur Aussage verpfl ichtet, würde dies 
schon im Vorhinein jegliches Vertrauen in die Media-
tion als Möglichkeit zur konstruktiven Konfl iktlösung 
zerstören. Die parteien müssten befürchten, durch 
Offenheit Beweismittel gegen sich selbst zu schaffen.

um die Mediation als geschützten Raum zu bewahren, 
räumt die Strafprozessordnung eingetragenen Mediator-
Innen ein Aussageverweigerungsrecht nach § 157 Abs 
1 Z 3 für alle Informationen ein, die ihnen im Rahmen 
dieser Eigenschaft bekannt geworden sind. Dieses 
Recht gilt nach Abs 2 auch in Bezug auf unterlagen oder 
hinsichtlich auf Datenträgern gespeicherten Informati-
onen sowie für die Vernehmung von Hilfskräften (etwa 
personen im Sekretariat). Die beschriebene Bestim-
mung ist aber lediglich auf eingetragene MediatorInnen 
nach dem Zivilrechts-Mediations-Gesetz anwendbar.

Als ZeugInnen müssen eingetragene MediatorInnen 
im Strafverfahren über ihr Recht zur Aussage-
verweigerung belehrt werden. Um von diesem 
Recht aber auch Gebrauch machen zu können, 
müssen sich diese dann selbst darauf berufen. 
Der Regelung kommt eine besondere Bedeutung zu, 
denn die parteien können eingetragene MediatorInnen 
auch vom Zeugnisverweigerungsrecht – obwohl in 
der Strafprozessordnung gar nicht ausdrücklich 
vorgesehen – „entbinden“ (anders als in einem 
Zivilprozess). 

Da Entschlagungsrechte höchstpersönlicher Natur 
sind, geht dieses Recht hierdurch aber nicht 
verloren. Daher ist für eingetragene MediatorInnen, 
insbesondere im Hinblick auf die Verschwiegen-
heitspfl icht nach § 18 Zivilrechts-Mediations-Gesetz, 
jedenfalls eine Aussageverweigerung geboten.
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recht §§ Gedacht
Mediation und aussageverweigerungsrecht im strafprozess Mediation und vernehmungsverbot im zivilprozess

Eingetragene MediatorInnen sind gemäß § 18 Zivil-
rechts-Mediations-Gesetz zur Verschwiegenheit über 
jene tatsachen verpfl ichtet, die ihnen im Rahmen der 
Mediation anvertraut oder sonst bekannt wurden. 
Sollte es im Anschluss an eine Mediation zu einem 
Zivilverfahren kommen, stellt sich die Frage, ob 
MediatorInnen dennoch zu einer Aussage vor Gericht 
verpfl ichtet wären. Hier bestehen einige unterschiede 
zur Regelung der Strafprozessordnung. Anders als 
beim dort normierten Aussageverweigerungsrecht 
existiert im Zivilverfahren ein Beweisaufnahmeverbot. 

Die Zivilprozessordnung regelt in § 320 die Unzulässig-
keit der Zeugenaussage bestimmter personen, darunter 
befi nden sich auch eingetragene MediatorInnen nach 
dem Zivilrechts-Mediations-Gesetz (Z 4), die somit nicht 
als ZeugInnen vor Gericht vernommen werden dürfen. 
Hierbei handelt es sich um eine relative Zeugnisunfähig-
keit, welche die Einvernahme nicht schlechthin unzu-
lässig macht. Die Vernehmung eingetragener Mediato-
rInnen ist lediglich in Ansehung dessen verboten, was 
diesen im Rahmen der Mediation anvertraut oder sonst 
bekannt wurde. Zudem ist die Möglichkeit, eingetragene 
MediatorInnen von der Verschwiegenheitspfl icht durch 
die parteien zu „entbinden“, im Zivilverfahren nicht vor-
gesehen. Daher dürfen eingetragene MediatorInnen in 
den Grenzen des § 320 Z 4 ZpO unter keinen Umständen 
befragt werden. 

Der Gesetzgeber wollte dadurch der Befürchtung 
entgegenwirken, dass die in einer Mediation anvertrau-
ten Informationen in einem späteren Zivilverfahren zum 
eigenen Nachteil verwertet werden können. Gerade für 
die Bereitschaft an einer Mediation teilzunehmen, spielt 
das Vertrauensverhältnis zu den agierenden personen 
und die daraus resultierende Verschwiegenheitspfl icht 
eine große Rolle. 

Die beschriebene Bestimmung des § 320 Z 4 ZpO ist 
lediglich auf eingetragene MediatorInnen nach dem 
Zivilrechts-Mediations-Gesetz anwendbar. Grundsätz-
lich ist das Vernehmungsverbot im Zivilverfahren vom 
Gericht von Amts wegen zu beachten. Für den Fall, dass 
dies nicht geschieht, sollten eingetragene MediatorInnen 
auch selbst über die beschriebene relative Zeugnisun-
fähigkeit informiert sein.
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nächste termine:
 › 20. november 2012, 17:00 – 19:00
 › 11. dezember 2012, 17:00 – 19:00
 › 22. Jänner 2013, 17:00 – 19:00

Weitere termine
 › www.oebm.at

anmeldung 
 › offi ce@oebm.at

DER ÖBM ERWEITERT SEINEN SERVICE UND BIETET AB SOFORT EINMAL PRO MONAT 
EINE SPRECHSTUNDE AN.

GEGEN VORANMELDUNG KÖNNEN SIE SICH MIT IHREN ANLIEGEN UND FRAGEN RUND UM DAS 
THEMA MEDIATION AN DEN BUNDESSPRECHER DES ÖBM WENDEN.
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GESETZESENTWURF KindNamRÄG 2012

der entwurf des Kindschafts- und namensrechts-
Änderungsgesetzes 2012 (KindnamrÄG 2012) wurde vor 
Kurzem zur Begutachtung ausgesandt. 

der ÖBM (fachgruppe familie, rechtsbeirat, Gesamtvor-
stand) wird im laufenden Begutachtungsverfahren bis 
zum 5. november 2012 im interesse seiner Mitglieder 
eine detaillierte stellungnahme zum vorgelegten 
Gesetzesentwurf abgeben.

§ 107 abs 3 außstrG des entwurfs:
„das Gericht hat die zur sicherung des Kindeswohls im 
verfahren erforderlichen Maßnahmen anzuordnen, soweit 
dadurch nicht interessen einer Partei, deren schutz das 
verfahren dient, gefährdet oder Belange der übrigen 
Parteien unzumutbar beeinträchtigt werden. als derartige 
Maßnahmen kommen insbesondere in Betracht
1. (...)
2. die teilnahme an einem erstgespräch über Mediation 
oder über ein schlichtungsverfahren (…)“
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